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Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
 
Dienstag 08.00 bis 11.45 Uhr 
Donnerstag 16.00 bis 18.00 Uhr 
 

Termine ausserhalb der Öffnungszeiten können gerne telefonisch oder per Mail vereinbart werden. 
 

Telefon:  032 389 14 84 
Mail:   info@wengi-be.ch 
Web:   www.wengi-be.ch 
 

Wengi – natürlich ländlich 
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Zukunft Gemeindeverwaltung Wengi 
Stelleninserat Finanzverwalterin / Finanzverwalter 

 
Wie im letzten Mitteilungsblatt informiert wurde, geht unsere langjährige Gemeindeverwalterin, Maja Bächler, 
Ende August 2024 in Pension. Der Gemeinderat strebt das Ziel an, die Nachfolgeregelung vorausschauend 
zu regeln. Damit eine gute Übergangslösung gefunden werden kann, wird im ersten Schritt die Stelle für den 
Bereich Finanzen bereits im Januar 2023 auf dem Portal Stellenbörse Berner Gemeinden ausgeschrieben. 
Hier das Stelleninserat: 
 

Wengi – natürlich ländlich 
 
Die Einwohnergemeinde Wengi liegt oben im Limpachtal mit rund 630 Einwohnerinnen und Einwohnern, ver-
teilt auf die Ortsteile Scheunenberg, Waltwil und Wengi.  
 
Infolge der anstehenden Pensionierung der langjährigen Gemeindeverwalterin suchen wir per 1. August 2023 
oder nach Vereinbarung eine fachkompetente, zuverlässige und führungsstarke Persönlichkeit als 
 

Finanzverwalterin / Finanzverwalter 

Beschäftigungsgrad 50 bis 70 % 

 
Ihr Aufgabenbereich 
- Organisation und Führung des Finanz- und Rechnungswesens 
- Erstellen der Jahresrechnung, des Budgets, der Finanz- und Investitionsplanung 
- Verantwortlich für die Gehaltsadministration, Steuerwesen, amtliche Bewertung, Gebühren (Abwasser/Ab-

fall) 
- Vermögensverwaltung 
- Verwaltung der Gemeindeliegenschaften 
- Bewirtschaftung Versicherungsportfolio 
- Verantwortlich für die EDV (Anschluss Rechenzentrum) 
- Fachliche Unterstützung und Beratung der Behörden und der Verwaltung in finanziellen Fragen 
- Stellvertretung der Gemeindeschreiberin  
- Organisation und Führung der AHV-Zweigstelle (optional) 

 
Ihr Profil 
- abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung, idealerweise in der öffentlichen Verwaltung 
- Berufserfahrung im öffentlichen Rechnungswesen 
- Diplom als bernische Finanzverwalterin/bernischer Finanzverwalter 
- gute Informatikkenntnisse (MS Office, GemoWin NG) 
- zuverlässige, exakte, selbständige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise, Flexibilität, Belastbarkeit 
- Sinn für Zusammenarbeit in einem kleinen Team 
 
Unser Angebot 
- verantwortungsvolle Kaderstelle 
- abwechslungsreiches Arbeitsgebiet 
- Attraktiver Arbeitsplatz 
- kleines motiviertes Team 
- zeitgemässe Anstellungsbedingungen 
 
Unsere Auskunftsperson 
Maja Bächler, Gemeindeverwalterin, Telefon 032 389 14 84 
 
Ihre Bewerbung 
Auf Ihre Bewerbung bis am 10. Februar 2023 an Gemeindeverwaltung Wengi, Frauchwilstrasse 11, 3251 
Wengi oder Mail: maja.baechler@wengi-be.ch, freuen wir uns.  
 

Gemeinderat Wengi 

 

 

 

 



Sprechstunde mit dem Gemeindepräsidenten – Nächster Termin 
 

Die nächste Sprechstunde mit dem Gemeindepräsidenten für die Einwohnerinnen und Einwohner der Ge-
meinde Wengi findet am Donnerstag, 9. Februar 2023, 17:30 – 18:30 Uhr nach Voranmeldung bei der 
Gemeindeverwaltung Wengi, 032 389 14 84 oder info@wengi-be.ch, statt. 
 

Der Gemeindepräsident freut sich auf Ihren Besuch.  Gemeinderat Wengi 
 

Sirenentest, 1. Februar 2023 
 

Wir machen die Bevölkerung darauf aufmerksam, dass am  
 

Mittwoch, 1. Februar 2023, ab 13:30 Uhr bis spätestens 16:30 Uhr 
 

ein Sirenentest durchgeführt wird.  
 

Besten Dank für das Verständnis. 
 

Gemeinderat Wengi 
 

Voranzeige – Gemeindeversammlungen 2023 
 

Im Jahr 2023 finden die ordentlichen Gemeindeversammlungen wie folgt statt: 
 

Montag, 15. Mai 2023 

Montag, 13. November 2023 
 

Wir freuen uns viele Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sowie interessierte Personen begrüssen zu dürfen. 
 

 Gemeinderat Wengi 

 

Lagerraum in der Zivilschutzanlage Waltwil zu mieten 
 

Ab 1. Februar 2023 besteht die Möglichkeit in der Zivilschutzanlage Waltwil, Waltwil 44 A, ein Schutzraum 
(58.6 m2) zu mieten.  
 

Interessierte Personen melden sich bitte beim zuständigen Gemeinderat, Markus Junker,  079 768 80 33. 
 

 Gemeinderat Wengi 
 

Anmeldung für den Besuch des Kindergartens im Schuljahr 2023/2024 
 

Die Eltern, deren Kinder zwischen dem 1. August 2018 bis 31. Juli 2019 geboren sind, haben anfangs Januar 

2023 per Post ein Anmeldeformular für den Besuch des Kindergartens erhalten. 
 

Sollten Eltern mit Kindern, mit Geburtsdatum in der oben erwähnten Periode, nicht benachrichtigt worden sein, 

bitten wir Sie, dies umgehend der Gemeindeverwaltung Wengi mitzuteilen. 
 

Besten Dank.  
 

Bildungskommission Wengi 

 

Grünabfuhr 

Seit 2018 wird die Grünabfuhr in der Gemeinde Wengi in Zusammenarbeit mit der Firma Schwendimann AG, 
Münchenbuchsee, angeboten. Das Angebot wird rege genutzt. Weitere interessierte Personen können sich 
mittels des Anmeldeformulars für die Grünabfuhr ab 2023 anmelden. Mit dem Anmeldeformular können die 
Container, die Grünmarken (Jahresmarke für 21 Abfuhren) und Gebührenmarken für Einzelentleerungen be-
stellt werden. Die Abfuhrdaten sind ebenfalls auf dem Anmeldeformular aufgeführt. Das Anmeldeformular kann 
unter www.wengi-be.ch heruntergeladen oder bei der Gemeindeverwaltung Wengi bezogen werden. 
 

Interessierte Personen füllen das Anmeldeformular aus und senden dieses direkt an die Firma Schwendimann 
AG, Dammweg 53, 3053 Münchenbuchsee.  
 

Bei Fragen steht die Firma Schwendimann AG, 031 868 06 80, gerne zur Verfügung. 
 

Gemeindeverwaltung Wengi 

http://www.wengi-be.ch/


Einwohnerzahlen per 31.12.2022 

 

Männer CH 296 

Frauen CH 286 

Total CH (inkl. Wochenaufenthalter) 582 

 

Ausländische Staatsangehörige 53 

 

Gesamttotal per 31.12.2022 635 

 

Geburten 4 

Todesfälle 2 

Einbürgerungen 1 
 
 
 

 

Meldepflicht für Tageseltern (Tagesmütter und –väter) 

 

 

 

 
 

Für Personen, die sich allgemein anbieten, Kinder unter zwölf Jahren gegen Entschädigung regelmässig 
tagsüber in ihrem Haushalt zu betreuen, besteht eine Meldepflicht. Tageseltern haben sich bei der zuständi-
gen Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) zu melden, wenn folgende Fälle eintreten: 
 

• Die Betreuung erfolgt gegen Entschädigung (z.B. Geld, Naturalien, Dienstleistungen etc.). 
• Die Tätigkeit wird regelmässig ausgeführt. 
 

Aufsicht 
Gemäss Artikel 7 PVO (Pflegekinderverordnung) untersteht die Tagespflege der Pflegekinderaufsicht. Das 
heisst, alle gemeldeten Tageseltern werden mindestens einmal jährlich von der für ihre Gemeinde beauftrag-
ten Pflegekinderaufsicht besucht. Ausgeschlossen davon sind Tageseltern, die mit einer Tagesfamilienorga-
nisation (TFO) zusammenarbeiten. In diesem Fall wird die Aufsicht durch die TFO vorgenommen, nicht durch 
die Pflegekinderaufsicht. 
 

Meldungen 
Die Meldungen sind schriftlich an die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, Stadtplatz 33, 3270 Aarberg, 
031 636 30 30, zu richten. Das entsprechende Meldeformular finden Sie unter www.jgk.be.ch unter der Rubrik 
„Kindes- und Erwachsenenschutz“. 
 

Fragen 
Für Fragen steht Ihnen die Pflegekinderaufsicht Ihrer Gemeinde gerne zur Verfügung: 
Corinne Figueroa, Regionaler Sozialdienst, Hauptgasse 12, 3294 Büren a. A., 032 352 03 86. 

 

„Usem Dorf“ 
 

Ab Januar 2023 möchten wir monatlich ein spezieller Beitrag aus dem Dorf Waltwil, Wengi oder Scheunenberg 
veröffentlichen. Die Idee ist, dass Vereine, Firmen aber auch Privatpersonen, welche in einer Form zum Dorf-
leben beitragen, zu einer aktuellen Geschichte oder einem besonderen bevorstehenden oder vergangenen 
Anlass ein paar Zeilen verfassen. Der Dorfbevölkerung sollen dadurch Impressionen aus der Gemeinde über-
mittelt werden, um sie auf diese Weise am Geschehen teilhaben zu lassen. 
 
Beim Lesen des Januar-Beitrages von Andreas Eugster, ehemaliger Kommandant Feuerwehr WEGRO, wün-
schen wir spannende Einblicke. Wir bedanken uns bei Andreas hiermit herzlich für den ersten Beitrag zur Serie 
„Usem Dorf“. 
 
Möchten Sie auch zu einer Aktivität im Jahr 2023 einen Beitrag veröffentlichen oder haben Sie Fragen? Melden 
Sie sich bitte direkt bei Christine Aeberhard, 076 349 57 44. 
 

Gemeindeverwaltung Wengi 

http://www.jgk.be.ch/


Zuhause in Wengi 

Mein Name ist Andreas Eugster, ich wohne mit meiner Frau Yvonne 

und unseren Söhnen Damian und Manuel in Scheunenberg. 

Als Christine Aeberhard mich anrief und mir von ihrer Idee, das Mit-

teilungsblatt mit einer persönlichen Note zu ergänzen, erzählte, 

habe ich mich gerne bereit erklärt, hier den Anfang zu machen. Es 

ist mir eine Ehre diese Serie zu eröffnen. 

Allerdings, als ich mich näher mit dem Thema beschäftigte, wurde 

mir klar, dass es gar nicht so einfach ist, hier etwas zu schreiben. 

Lange habe ich mir überlegt, worüber ich schreiben soll. Über die 

Feuerwehr, meine Person oder doch lieber über ein anderes 

Thema? Wie ich so da sass, wurde mir plötzlich bewusst, wie lange 

ich eigentlich schon in Wengi lebe und was das für mich bedeutet. 

Wie man an meiner Sprache unschwer hören kann, bin ich nicht im Seeland aufgewachsen. Ich komme 

ursprünglich aus dem Kanton Graubünden, aus einer kleinen Gemeinde namens Fürstenau. Das ist übri-

gens die kleinste Stadt der Welt und hat ihr Stadtrecht seit 1354. 

Während meiner Ausbildung zum Holzbauingenieur in Biel hatte ich meine ersten Kontakte mit der Region. 

Schon während und auch direkt nach der Ausbildung hat es mich allerdings ins ferne Australien verschla-

gen, wo ich in einem grossen Sägewerk gearbeitet habe. 

Nach der Rückkehr in die (kleine) Schweiz gingen meine Frau und ich auf Stellensuche. Wir haben uns 

darauf geeinigt, dass wir uns da niederlassen, wo der erste von uns eine Arbeitsstelle findet. Schnell stellte 

sich heraus, dass es die Region Bern sein wird. Also gings weiter zur Wohnungssuche. Für uns war von 

Anfang an klar, dass wir nicht in der Stadt wohnen möchten, da wir beide auf dem Land aufgewachsen sind. 

Also haben wir angefangen, die ländlicheren Gegenden um Bern genauer anzuschauen und sind dabei 

auch mehrmals im Limpachtal gewesen. Der Zufall wollte es, dass in Wengi ein Bauernhausteil zum Verkauf 

ausgeschrieben war. Kaufen konnten wir das Gebäude damals nicht, aber nach einigen Verhandlungen 

konnten wir uns mit den Besitzern auf eine Miete einigen. 

So zogen wir im Frühling 2002 nach Wengi. Anfangs beide voll berufstätig, hatten wir noch nicht einen so 

intensiven Kontakt zur Gemeinde, schätzen aber doch die gute Infrastruktur (Laden, Post, Landi etc.) und 

die guten ÖV-Verbindungen. Der Kontakt zu den Leuten war aber recht schwierig, da ich beruflich viel 

unterwegs war. 

Da ich schon seit meinem sechzehnten Lebensjahr Mitglied der Feuerwehr war, war es für mich klar, dass 

ich auch in Wengi wieder Feuerwehrdienst leisten möchte. Dies aus drei Gründen: 1. Feuerwehrdienst ist 

etwas Spannendes und man lernt viel fürs Leben. 2. Man lernt viele neue Leute kennen und kann sich so 

schnell in die Gemeinde integrieren. 3. Da ich auch aus einer kleinen Gemeinde komme, bin ich fest davon 

überzeugt, dass jeder seinen Beitrag ans Funktionieren der Gemeinschaft leisten soll und für mich war das 

der Feuerwehrdienst. Wie die meisten Leser wohl wissen, hat dieses Engagement dazu geführt, dass ich 

die letzten 9 Jahre Kommandant der Feuerwehr WEGRO sein durfte. In diesen vielen Jahren in der Feuer-

wehr sind viele gute Bekanntschaften und Freundschaften entstanden. 

Im Jahre 2005 erfüllte sich für uns ein lang gehegter Traum und wir konnten in Scheunenberg ein kleines 

Einfamilienhaus bauen. Seit 12 Jahren ist zudem unsere Firma in Grossaffoltern angesiedelt. Das hat mich 

noch mehr in dieser Gegend verwurzelt und ich habe unlängst festgestellt, dass ich noch nirgends auf der 

Welt so lange gewohnt habe wie in Wengi.  

Ich schätze hier die vielen guten Begegnungen, die Ehrlichkeit und die Direktheit der Leute. Man lebt zent-

rumsnah, aber mitten in einer wunderbaren Natur, die viel zu bieten hat. Ich liebe auch das Wetter und die 

Jahreszeiten hier – ausser dem Nebel. 

Es ist ein Privileg, in Wengi zu wohnen und ich fühle mich hier zu Hause. 

 
 
 
 
 



 
Tätigkeitsprogramm Januar & Februar 2023 

 
 

 

Bitte beachten! 

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes 

Freitag, 3. Februar 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Januar 2023 

20. Januar 2023 Lotto im Pfarrstöckli Wengi Kirchgemeinde Wengi Pfarrstöckli, 14:00 Uhr 

26. Januar 2023 Mittagstisch Kirchgemeinde Wengi Pfarrstöckli, 12:00 Uhr 

27. Januar 2023 Taizéandacht Kirchgemeinde Wengi Kirche Wengi, 19:00 Uhr 

Februar 2023 

05. Februar 2023 Kirchensonntag Kirchgemeinde Wengi Kirche Wengi, 09:30 Uhr 

11. Februar 2023 KiJuKi (KinderJugendKirche), Film-

abend 

Kirchgemeinde und Ein-

wohnergemeinde Wengi 

Pfarrstöckli,  
19:30 – 21:30 Uhr 

14. Februar 2023 Wanderung Kirchgemeinde Wengi Kirche Wengi, 13.30 Uhr 

16. Februar 2023 «Käfele u Chegle» im Restaurant Pflug 

in Unterramsern 

Kirchgemeinde 

Wengi/Rapperswil 

Treffpunkt: 14:00 Uhr 

beim KGH Rapperswil, 

wir bilden Fahrgemein-

schaften.  

Anmelden: bis 13. Feb-

ruar 2023 bei Ruth Burri 

oder Ruth Gilomen 

19. Februar 2023 Zu Gast in Rapperswil Kirchgemeinde Wengi Kirche Rapperswil,  
09:30 Uhr 

23. Februar 2023 Mittagstisch Kirchgemeinde Wengi Pfarrstöckli, 12:00 Uhr 

24. Februar 2023 Taizéandacht Kirchgemeinde Wengi Kirche Wengi, 19:00 Uhr 



 

Bist du cool genug für ein heisses Hobby? 
 

Wir, die Feuerwehr WEGRO (Wengi-Grossaffoltern), sind laufend auf 

der Suche nach Verstärkung. 
 

Unternimmst Du in deiner Freizeit gerne etwas hilf- und abwechslungsreiches? Möchtest Du ortsansässige 

Leute kennenlernen und Kameradschaften in deiner Gemeinde pflegen? Bist Du interessiert an einem 

Hobby, bei dem Du etwas lernst, was dir auch privat nützlich sein kann? 
 

…dann bist Du bei uns genau richtig 
 

Ein Beitritt in die Feuerwehr beinhaltet die Befreiung vom Feuerwehrpflichtersatz. Du absolvierst 6-10 Übun-

gen pro Jahr (variiert je nach Einteilung) und Du rückst im Ernstfall mit unserer Feuerwehr aus. 
 

Wir freuen uns, Dich kennen zu lernen und Dir unsere Feuerwehr vorzustellen. 
 

Informationsveranstaltung: Dienstag, 07. März 2023 
 

Ort: Feuerwehr Magazin, Farnigasse, Grossaffoltern 
Zeit: 19:00 – 21:30 Uhr 
 

Kontaktiere uns: 
 

FW Kommandant   FW Vize Kommandant 

Roger Walliser   Roger Hertig 

079 596 15 13    079 476 32 43 

roger.walliser@bluemail.ch  rohertig@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zusätzlich finden fachspezifische Übungen für folgende Gruppen statt: Atemschutz, Maschinisten, 

Verkehr sowie Unfall. 

 

mailto:roger.walliser@bluemail.ch
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Kantonales Energiegesetz – diese Änderungen müssen Gebäudebesitzende kennen 
Das revidierte Energiegesetz tritt am 1. Januar 2023 in Kraft. Die Vorgaben zielen darauf ab, den Energiever-
brauch zu reduzieren, den CO2-Ausstoss zu verringern, die Nutzung von erneuerbaren Energien zu erhöhen, die 
Auslandabhängigkeit zu reduzieren und die Versorgungssicherheit zu stärken.  
 

Für Gebäudebesitzerinnen und -besitzer sind nachfolgende Informationen wichtig: 
 

 Heizungsersatz 

Neu ist der Ersatz der Heizung immer meldepflichtig. Sofern erneut eine mit fossilen Energieträgern be-
triebene Heizung eingebaut wird, gelten bei über 20-jährigen Wohngebäuden sowie Verwaltungsgebäu-
den, Schulen, Verkaufsgebäuden und Restaurants zusätzliche Anforderungen. Die Anforderung kann er-
füllt werden, wenn im aktuellen Zustand mindestens die GEAK-Gesamtenergieeffizienz D nachgewiesen 
wird, ein gültiges Minergie-Zertifikat vorliegt oder eine der zwölf Standardlösung fachgerecht umgesetzt 
wird.  
 

Die Meldung des Heizungsersatzes erfolgt über das eBau-Portal des Kantons Bern. 
 

 Elektroboiler 
Bestehende, zentrale Elektroboiler in Wohnbauten müssen innert 20 Jahren ab Inkrafttreten des revidier-
ten Energiegesetzes (spätestens bis 31.12.2043) ersetzt werden, sofern sie nicht mit mindestens 50 % 
erneuerbarem, eigenproduzierten Strom betrieben werden. 
 

 Neubauten 
Der Grenzwert des gewichteten Energiebedarfs wird aufgehoben und durch die gewichtete Gesamtener-
gieeffizienz abgelöst. Damit ist der gesamte Energieverbrauch des Gebäudes zu berücksichtigen. Gleich-
zeitig darf die Eigenenergieerzeugung (Elektrizität und/oder Wärme) in Abzug gebracht werden, sofern 
diese aus erneuerbaren Energien gewonnen werden. Der Grenzwert des Heizwärmebedarfs bleibt beste-
hen. 
 

Bei Neubauten mit einer anrechenbaren Gebäudefläche von mehr als 300 m2 muss neu eine Solaranlage 
installiert werden. Ausserdem gilt neu eine Ausrüstungspflicht von Parkplätzen mit einer Ladeinfrastruktur 
für Elektrofahrzeuge. 

 

Detaillierte Informationen finden Sie unter: www.be.ch/keng 
 

Für eine Beratung wenden Sie sich an die öffentliche regionale Energieberatung des Kantons Bern. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.be.ch/keng
https://www.weu.be.ch/de/start/themen/energie/energieberatung.html

